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Rechtssatz

D a s s § 11 DMSG 1923 grundsätzlich sämtliche Bodendenkmale unabhängig von einer bereits erfolgten

Unterschutzstellung umfasst und lediglich mitunter für bereits unter Schutz gestellte Denkmale strengere Vorschriften

aufstellt, ergibt sich bereits aus dem insoweit eindeutigen Gesetzeswortlaut (vgl. Abs. 5 und Abs. 8 legcit., die - anders

als etwa § 11 Abs. 1 DMSG 1923 - jeweils ausdrücklich auf Denkmale abstellen, hinsichtlich derer bereits festgestellt

wurde, dass deren Erhaltung im ö?entlichen Interesse gelegen ist; siehe ausdrücklich nur solche Denkmale betre?end

etwa auch §§ 4 und 5 DMSG 1923).
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